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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

§ 1  Geltungsbereich der Änderung 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 betrifft die textliche Festsetzung 
 
Rechtskräftige Fassung der textlichen Festsetzung Nr. 1, Punkt 1.1 in der 3. Änderung: 
 
1.1 Sondergebiet „Nachsorgefachklinik“ 

Das Sondergebiet „Nachsorgefachklinik“ dient der Unterbringung einer Nachsorgefachklinik. 

a) zulässig sind: 

- eine Nachsorgefachklinik mit den erforderlichen Untersuchungs- und Behandlungseinrich-
tungen sowie dem Bettenhaus 

b) Ausnahmsweise zulässig sind: 

- Anlagen für die Verwaltung 

- Wohnungen für Betriebspersonal 

- die der Versorgung von Patienten und Personal dienenden Läden und Wirtschaften (Kiosk, 
Cafeteria) 

c) Nach § 12 (6) und (7) BauNVO sind nur bis max. 8 der für die Nachsorgefachklinik erfor-
derlichen Stellplätze und/ oder Garagen innerhalb des Sondergebietes zulässig.  

 
Fassung der textlichen Festsetzung Nr. 1, Punkt 1.1 in der 5. Änderung: 
 
1.1 Sondergebiet "Dienstleistungszentrum und Wohnanlage für seelisch behinderte 
Menschen" 

a) zulässig sind: 

- Wohnungen und Zimmer für seelisch behinderte Menschen 

- komplementäre Einrichtungen wie Sozialräume, Werkräume, Gruppenräume, Bespre-
chungsräume etc. 

- Anlagen für Verwaltung, z.B. Büros, Sekretariat, Empfangsbereiche 

- Lagerräume, Versorgungsräume (Wäsche etc.), Haustechnikräume, Hauswirtschaftsräume 

- Cafeteria mit Küche (einschl. Vorbereitungsräume und Lagerräume der Küche) 

- Kiosk 

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal 

- die der Versorgung des Baugebiets dienenden Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO 

b) Ausnahmsweise zulässig sind: 

- Büros für soziale und medizinische Einrichtungen 

- sonstige Büros 

c) Nach § 12 (6) und (7) BauNVO sind nur bis max. 8 der für die Wohnanlage erforderlichen 
Stellplätze und/ oder Garagen innerhalb des Sondergebietes zulässig. 

Es gilt die BauNVO 1990. 



 

PRÄAMBEL 
Auf Grund des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. § 40 der Niedersächsischen 
Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Rastede diese 5. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 23, bestehend aus der obenstehenden textlichen Festsetzung, als Satzung beschlos-
sen. 

Rastede, den ............................... 
 ---------------------------------- 

  Bürgermeister 
 
 

Planverfasser 
Die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 wurde ausgearbeitet von der  
NWP Planungsgesellschaft mbH, Escherweg 1, 26121 Oldenburg. 

Oldenburg, den ................................. 
 ---------------------------------- 

  (Unterschrift) 
 

Aufstellungsbeschluss 
Der Rat/VA der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am ............................... die Aufstel-
lung der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss 
ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am ............................... ortsüblich bekannt gemacht. 

Rastede, den ................................. 
 ---------------------------------- 

  Bürgermeister 
 

Öffentliche Auslegung 
Der Rat/VA der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am ............................... dem Entwurf 
der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 und der Begründung zugestimmt und seine 
öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB/ § 4a Abs.3, Satz 1 i. V. m. § 3 Abs. 2 
BauGB beschlossen. 

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am ............................... ortsüblich bekannt 
gemacht. 

Der Entwurf der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 mit der Begründung und die we-
sentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen haben vom 
............................... bis ............................... gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. 

Rastede, den ................................. 
 ---------------------------------- 

  Bürgermeister 
 



 

Satzungsbeschluss 
Der Rat der Gemeinde Rastede hat nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 nebst Begründung in seiner Sitzung am 
............................... als Satzung beschlossen. 

Rastede, den ................................ 
 ---------------------------------- 

  Bürgermeister 
 

Bekanntmachung 

Der Satzungsbeschluss der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 ist gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB am ............................... im/ in .......................................................... bekannt gemacht 
worden. 

Die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 ist damit am ............................... wirksam ge-
worden. 

Rastede, den ................................ 
 ---------------------------------- 

  Bürgermeister 
 

Verletzung von Vorschriften 

Innerhalb eines Jahres nach Wirksamwerden der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 
ist die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen der 5. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 23 und der Begründung nicht geltend gemacht worden. 

Rastede, den ................................ 
 ---------------------------------- 

  Bürgermeister 
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0. Vorbemerkungen 

Die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 soll nach § 13 a BauGB aufgestellt werden. 
Dabei handelt es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung. Auf rechtlicher 
Grundlage von § 13 a BauGB kann ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von 
Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung im beschleu-
nigten Verfahren aufgestellt werden. Die Planung bereitet oder begründet nicht die Zulässig-
keit von UVP-pflichtigen Vorhaben und zeigt keine Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung 
der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter. 

1. Rechtsgrundlagen 

Rechtsgrundlagen für die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 der Gemeinde Rastede 
sind das Baugesetzbuch (BauGB), die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstü-
cke (Baunutzungsverordnung – BauNVO), die Verordnung über die Ausarbeitung der Bau-
leitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung – PlanzV) und der § 
40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung, jeweils in der geltenden Fassung. 

2. Anlass und Ziele der Planung 

Die AWO beabsichtigt, den Heimbetrieb für seelisch behinderte Menschen in das Plangebiet 
bzw. in die Wohnanlage am Mühlenhof (ehemalige Nachsorgefachklinik) hinein zu verlegen. 
Derzeit ist das Heim an der Mühlenstraße Nr. 45/ 47, ca. 300 m nördlich des Plangebietes 
ansässig. Die zentrale Lage des Plangebietes bietet sich für seelisch behinderte Menschen 
mit in der Regel eingeschränktem Aktionsradius an. Die Entfernung zum Zentrum von Ras-
tede mit zahlreichen Infrastruktureinrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten beträgt weniger 
als 1 Kilometer. Außerdem grenzen südlich und westlich direkt Naherholungsflächen an. 
Zudem sollen im Plangebiet Büronutzungen angesiedelt werden. Es handelt sich dabei um 
die Abteilungen des AWO Bezirksverbandes, die hauptsächlich im Beratungsbereich tätig 
sind.  

Innerhalb des Plangebietes befinden sich derzeit die Gebäudekörper der ehemaligen Klee-
blattklinik (Nachsorgeklinik). Der Klinikbetrieb in diesen Gebäuden wurde aufgegeben. Der 
gesamte Baukörper gliedert sich in einen Südflügel und einen Nordflügel. Die beiden Ge-
bäudeteile sind über einen Glasgang miteinander verbunden. Die bestehenden Gebäude-
körper können für den Heimbetrieb und die Büronutzungen der AWO umgenutzt werden. 
Für den Heimbetrieb gibt es eine Leistungs- und Prüfungsvereinbarung mit dem Land Nie-
dersachsen. Die Wohnstätte/ Wohnanlage ist eine stationäre Einrichtung. Sie erbringt für die 
Bewohner Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Aufgenommen werden 
volljährige, wesentlich seelisch behinderte Menschen, die wegen einer Behinderung so be-
einträchtigt sind, dass sie mindestens der vorübergehenden stationären Betreuung in einem 
Heim bedürfen. Ziel des Heimbetriebes ist es, die Menschen mit seelischen Behinderungen 
zu befähigen, möglichst weitgehend und dauerhaft am Leben in der Gemeinschaft teilzuha-
ben. Die Angebote sind auf die Wiederherstellung größtmöglicher Eigenkompetenz bei wei-
testgehend selbstständiger Lebensführung ausgerichtet.  

Die derzeitigen Planungen sehen im Südflügel die Errichtung von Wohngruppen mit Einzel-
zimmern und Einzelwohnungen, Werk- und Gruppenräume sowie Büros und Verwaltung vor. 
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Im Nordflügel der Anlage soll zum größten Teil Büronutzung stattfinden. Dort sollen die Ab-
teilungen des AWO Bezirksverbandes untergebracht werden, die hauptsächlich im Bera-
tungsbereich tätig sind. Im einzelnen sind dies der Integrationsdienst der AWO, die Bera-
tungsstelle zur Steuerung „freiwilliges Soziales Jahr“, die EDV-Abteilung zur Betreuung 
„Netzwerk AWO Weser-Ems-Gebiet“ sowie die Beratungsstelle Versorgungsmanagement. 
Weitere noch nicht belegte Büroflächen sollen zur Vermietung ähnlichen, im Vorsorge- und 
Gesundheitswesen tätigen Einrichtungen angeboten werden. Ggf. sollen die Büros auch an 
fachfremde Dritte vermietet werden. Neben den Büros ist auch die Schaffung von Bespre-
chungsräumen, einem Sitzungssaal und einem Personalwohnbereich geplant. Zur Versor-
gung der Bewohner und Mitarbeiter soll die vorhandene Cafeteria/ Küche voraussichtlich 
durch einen gemeinnützig tätigen Verband betrieben werden. Dies betrifft auch den Kiosk, 
der zwischen den Flügeln am Glasverbindungsgang liegt. Ggf. soll die Cafeteria/ Küche und 
der Kiosk an Dritte vermietet werden.  

Derzeit ist das Plangebiet in der maßgeblichen 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 
als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Nachsorgefachklinik“ festgesetzt. Darin sind 
eine Nachsorgefachklinik mit den erforderlichen Untersuchungs- und Behandlungseinrich-
tungen sowie dem Bettenhaus zulässig. Auf der Basis dieser Festsetzungen ist die Ansied-
lung des Heimbetriebes für seelisch behinderte Menschen nicht zulässig. Daraus ergibt sich 
das Erfordernis, die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 hinsichtlich der Art der zuläs-
sigen Nutzung erneut zu ändern. Die Art der zulässigen Nutzung wird in ein Sondergebiet 
mit der Zweckbestimmung „Dienstleistungszentrum und Wohnanlage für seelisch behinderte 
Menschen" geändert. Die zuvor aufgeführten geplanten Nutzungen werden in den Katalog 
der zulässigen Nutzungen aufgenommen. Eine Änderung der übrigen Festsetzungen der 
rechtskräftigen 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 ist nicht erforderlich, um die Um-
nutzung planungsrechtlich abzusichern. Es handelt sich daher um einen reinen Textbebau-
ungsplan, bei dem lediglich die Festsetzung Nr. 1.1 hinsichtlich der Art der baulichen Nut-
zung geändert wird.  

3. Rahmenbedingungen 

3.1 Geltungsbereich 

Der Planbereich befindet sich im Osten von Rastede, westlich der Mühlenstraße. Die 5. Än-
derung beinhaltet keinen Planteil, sondern besteht lediglich aus textlichen Festsetzungen, 
Hinweisen und dieser Begründung. Der Geltungsbereich der 5. Änderung umfasst das Son-
dergebiet „Nachsorgefachklinik“ der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23. Die westli-
che Grenze wird durch die südliche Parzellengrenze der Straße „Im kühlen Grunde“, die 
östliche Grenze durch die Mühlenstraße gebildet.  

3.2 Ergebnisse der Bestandsaufnahme 

Der Geltungsbereich der 5. Änderung umfasst das Sondergebiet „Nachsorgefachklinik“ der 
3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23. Die Nachsorgeklinik wurde zwischenzeitlich auf-
gegeben. Der Gebäudekörper der ehemaligen Nachsorgefachklinik gliedert sich in einen 
Südflügel und einen Nordflügel. Die beiden Flügel sind durch einen Glasgang miteinander 
verbunden. Im Bereich des Glasganges sind auch ein Café und eine Terrasse vorhanden. 
Die Freibereiche sind gärtnerisch angelegt. Im östlichen Bereich sind Obstbäume vorhan-
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den. Der nördliche und südliche Rand des ehemaligen Klinikgeländes sind durch umfangrei-
che Randeingrünungen eingefasst. Die insgesamt 8 Stellplätze sind im Bereich der Hauptzu-
fahrt angesiedelt. Westlich an das Klinikgelände grenzt die historische Scheune des Heimat-
vereins, der Mühlenhof, Rastede an. Außerdem liegen westlich ein Restaurant und südwest-
lich das Freibad. Südlich des Klinikgeländes und östlich der Mühlenstraße befinden sich frei-
stehende Einfamilienhäuser.  

3.3 Bestehende Rechtsverhältnisse 

Flächennutzungsplan 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Rastede ist das Gebiet der 5. Änderung 
als Sondergebiet NfK (Nachsorgefachklinik) dargestellt.  

Ein Bebauungsplan der Innenentwicklung kann auch aufgestellt werden, wenn er von den 
Darstellungen des Flächennutzungsplans abweicht. Der Flächennutzungsplan ist im Zuge 
der Berichtigung (lfd. Nr. 50) nach § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB entsprechend anzupassen. 

Bebauungspläne 

Der ursprüngliche Bebauungsplan Nr. 23 „Hankhausen (Fuhrkenhof)“ aus dem Jahr 1977 
umfasste die Flächen beidseitig der Mühlenstraße. Er beinhaltete die Wohngebiete östlich 
der Mühlenstraße, ein Sondergebiet „Café und Gaststätte“ nördlich der 5. Änderung und die 
Wohngebiete südlich dieser 5. Änderung. Er ging damit weit über den Geltungsbereich die-
ser 5. Änderung hinaus. Derzeitige rechtliche Planungsgrundlage für das Gebiet dieser 5. 
Änderung stellt die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 dar. Die 3. Änderung umfasst 
das bisherige Sondergebiet „Nachsorgefachklinik“ und das Sondergebiet „Heimatpflegeein-
richtungen“, welches sich westlich der Nachsorgefachklinik befindet. Mit der 3. Änderung 
waren die bisherigen Festsetzungen des ursprünglichen Bebauungsplanes und seiner Ände-
rungen in den davon betroffenen Bereichen außer Kraft getreten.  

Für das Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Nachsorgefachklinik“ werden in der 3. 
Änderung eine Grundflächenzahl von 0,3, eine Geschossflächenzahl von 0,6, eine abwei-
chende Bauweise mit Gebäudelängen von über 50 m und maximal zwei Vollgeschosse fest-
gesetzt. Außerdem wird eine Traufhöhe von 9,00 bis 11,00 m über NN und eine Firsthöhe 
von maximal 18,50 m über NN festgesetzt. Bezüglich der Art der zulässigen Nutzung wird 
die folgende Festsetzung getroffen: 

1.1 Sondergebiet „Nachsorgefachklinik“ 

Das Sondergebiet „Nachsorgefachklinik“ dient der Unterbringung einer Nachsorgefachklinik. 

a) zulässig sind: 

- eine Nachsorgefachklinik mit den erforderlichen Untersuchungs- und Behandlungseinrich-
tungen sowie dem Bettenhaus 

b) Ausnahmsweise zulässig sind: 

- Anlagen für die Verwaltung 
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- Wohnungen für Betriebspersonal 

- die der Versorgung von Patienten und Personal dienenden Läden und Wirtschaften (Kiosk, 
Cafeteria) 

c) Nach § 12 (6) und (7) BauNVO sind nur bis max. 8 der für die Nachsorgefachklinik erfor-
derlichen Stellplätze und/ oder Garagen innerhalb des Sondergebietes zulässig. 

4. Grundlagen für die Abwägung 

4.1 Ergebnisse der Beteiligungsverfahren 

Um die konkurrierenden privaten und öffentlichen Belange fach- und sachgerecht in die Ab-
wägung gemäß § 1 (7) BauGB einstellen zu können, sind Beteiligungsverfahren durchge-
führt worden.  

4.1.1 Ergebnisse der öffentlichen Auslegung 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB hat eine Privatperson Anre-
gungen vorgetragen. Dieser Stellungnahme haben sich durch Unterschriftenliste weitere 
Bürgerinnen und Bürger angeschlossen.  

Folgende Anregungen wurden insbesondere vorgetragen und die Gemeinde hat hierzu wie 
folgt abgewogen: 

„Die geplante Einrichtung von Werkstätten lässt einen höheren Geräuschpegel er-
warten als bislang vorhanden. Wir gehen allerdings davon aus, dass entsprechende 
Schallschutzmaßnahmen ergriffen werden.“ 

Die mit der Änderung des Bebauungsplanes für zulässig erklärten Nutzungen unterliegen im 
Weiteren einer Baugenehmigung durch die zuständige Behörde (Landkreis Ammerland). Im 
Zuge des Baugenehmigungsverfahrens ist konkret zu beurteilen, ob die beantragten Nut-
zungen im Hinblick auf die bestehende Nachbarschaft und deren Schutzansprüche geneh-
migungsfähig sind oder ob ggf. zusätzliche Schutzmaßnahmen als Auflagen formuliert wer-
den müssen. 

Darüber hinaus ist festzuhalten, dass durch die Änderung des Bebauungsplanes keine 
„Werkstätten“, wie vom Einwender vermutet, für zulässig erklärt werden, sondern lediglich 
Werkräume, so dass ohnehin von keinen relevanten Emissionen auszugehen ist. 

„Es ist von einen stark steigenden Bedarf an Parkraum auszugehen, so dass die 
Festsetzungen nach Punkt 1.1.c, nur 8 Parkplätze auf dem Gelände direkt vorzu-
halten, nicht der neuen Situation gerecht werden wird.“ 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes wird lediglich die im Plangebiet zulässige 
Art der baulichen Nutzung definiert. Der tatsächliche Umfang der Nutzungen und die sich 
hieraus ergebenden Stellplatzbedarfe sind dagegen nicht von den Festsetzungen des Be-
bauungsplanes unmittelbar abhängig, sondern von der tatsächliche angestrebten zukünfti-
gen Nutzung. Insofern ist die zukünftig erforderliche Anzahl an Stellplätzen im Zuge eines 
nachfolgenden Baugenehmigungsverfahrens für die dann tatsächlich beantragte Nutzung zu 
ermitteln und nachzuweisen. 
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Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes für zulässig erklärten Stellplätze umfassen 
lediglich einen Teil des für die Einrichtung zur Verfügung stehenden Stellplatzangebotes. 

Bereits mit der Baugenehmigung für eine Vorgängernutzung hat die Baugenehmigungsbe-
hörde festgestellt, dass die Stellplätze auf dem Grundstück für die betreffende Nutzung nicht 
ausreichend waren. Daher hat der seinerzeitige Bauherr weitere 19 Stellplätze per Vertrag 
mit der Gemeinde abgelöst. 

Diese 19 Stellplätze sind auch auf die Rechtsnachfolger übergegangen, so dass der in der 
Begründung zum Bebauungsplan dargelegten Nutzung insgesamt 27 Stellplätze zur Verfü-
gung stehen.  

„Patienten und Mitarbeiter besetzten vordringlich den Parkstreifen gegenüber der 
Anlage entlang der Mühlenstraße. Grundstückseinfahrten wurden regelmäßig zu-
geparkt.“ 

Bei dem angesprochenen Parkstreifen handelt es sich um eine öffentliche Verkehrsfläche, 
die allen Verkehrsteilnehmern und damit auch Besucher, etc. der Nutzungen im Änderungs-
bereich des Bebauungsplanes zum Parken zur Verfügung steht. 

„Mit der vorgesehenen Änderung sollte auch die Möglichkeit zur Anpassung der di-
rekt auf dem AWO-Gelände vorzuhaltenden Anzahl Parkplätze genutzt werden. Ei-
ne Zufahrt zu neuem Parkraum von der Straße „Im kühlen Grunde“ bietet sich an.“ 

Die innerhalb des Plangebietes zur Verfügung stehenden Stellplätze sollen bewusst nicht 
erweitert werden, um entsprechende Parksuchverkehre nicht in das unmittelbare Umfeld des 
Plangebietes zu ziehen. Der zukünftige Nutzer beabsichtigt vielmehr, das Stellplatzangebot 
im Bereich Mühlenstraße/Eichendorffstraße deutlicher in den Fordergrund zu stellen, da hier 
im Regelfall ausreichend Parkraum zur Verfügung steht. 

Damit hat sich in der städtebaulichen Abwägung der nebenstehenden Anregungen gegen-
über der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23, die die Gemeinde bereits im Jahre 1988 
für die Vorgängernutzung erlassen hat, keine Änderung ergeben. Die Gemeinde ist seiner-
zeit zu dem Ergebnis gekommen, dass weitere Stellplätze im Geltungsbereich Störungen 
sowohl für die Nutzungen im Geltungsbereich selbst als auch für die Wohnbebauung nörd-
lich der Mühlenstraße mit sich bringen würde. Zudem sind die Belange von Natur und Land-
schaft  (Versiegelung der Flächen, Landschaftsbild, optische und sonstige Beeinträchtigun-
gen für das angrenzende Landschaftsschutzgebiet) und die Belange des eigentlichen Müh-
lenhofgeländes an sich in die Abwägung eingestellt worden. Im Grundsatz haben sich diese 
Belange seit der 3. Änderung des Bebauungsplanes nicht geändert, so dass auch für die 
Inhalte der 5. Änderung abgewogen wird, dass eine Konzentration der Stellplätze im Bereich 
Mühlenstraße/Eichendorffstraße (bestehender Parkplatz) weiteren Stellplätzen im Geltungs-
bereich vorzuziehen ist. 

4.1.2 Ergebnisse der parallel zur öffentlichen Auslegung durchgeführten Beteili-
gung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Im Zuge der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
(2) BauGB hat der Landkreis Ammerland redaktionelle Hinweise zu den Inhalten der 5. Än-
derung des Bebauungsplanes Nr. 23 gegeben, die in die Planunterlagen gemäß der Abwä-
gung der Gemeinde eingearbeitet worden sind.  
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Weiterhin hat das Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Referat Archäologie, 
auf die Belange der archäologischen Denkmalpflege hingewiesen, die in Kapitel 4.6 dieser 
Begründung ergänzt wurden. Durch die Hinweise haben sich keine Veränderungen der Plan-
inhalte ergeben. 

Die Hinweise des OOWV waren für die Planung nicht relevant, da mit der 5. Änderung ledig-
lich die zulässige Art der baulichen Nutzung geändert wird und somit keine unmittelbaren 
Auswirkungen auf die Belange des OOWV bestehen.  

4.2 Einfügen der Änderung in den städtebaulichen Zusammenhang 

Im Zuge dieser 5. Änderung wird die Art der zulässigen baulichen Nutzung geändert. Anstel-
le des Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Nachsorgefachklinik“ wird ein Sonderge-
biet „Wohnanlage für seelisch behinderte Menschen und Dienstleistungszentrum" mit einem 
entsprechend angepassten Katalog der zulässigen Nutzungen festgesetzt. Die Umnutzung 
der bestehenden, großflächigen Gebäude durch eine Wohnanlage bietet sich an. Auch süd-
lich und östlich angrenzend sind Wohnnutzungen vorhanden, so dass die zukünftigen Nut-
zungen in die Umgebungsnutzungen integriert werden können. Hinsichtlich des Emissions-
verhaltens unterscheiden sich die Wohnanlage und die Büronutzungen nicht wesentlich von 
der „normalen“ Wohnnutzung, zumal die Anzahl der zulässigen Stellplätze auf 8 beschränkt 
bleibt. Auch der Schutzanspruch der Wohnanlage und der Büronutzungen ist mit der der 
bisherigen Kliniknutzung vergleichbar. Auf Ebene der rechtswirksamen 3. Änderung sind im 
Rahmen eines Schallgutachtens aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen ausgearbeitet 
worden. Die Festsetzungen zum Lärmschutz werden durch diese 5. Änderung nicht tangiert. 
Die 5. Änderung ist aus städtebaulicher Sicht unproblematisch. Städtebauliche Belange ste-
hen der 5. Änderung damit nicht entgegen.  

4.3 Belange von Natur und Landschaft 

Bei dem Plangebiet handelt es sich um einen innerörtlichen Bereich, der in der Vergangen-
heit baulich genutzt war (ehemalige Nachsorgefachklinik). Für das Gebiet bestehen verbind-
liche Planungsrechte auf Basis der rechtskräftigen 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
23. Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 23 setzt für den Bereich dieser 5. Änderung 
ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Nachsorgefachklinik“ fest. Durch die 5. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. 23 wird lediglich die Zweckbestimmung in „Wohnanlage für 
seelisch behinderte Menschen und Dienstleistungszentrum“ geändert und die zulässigen 
Nutzungen entsprechend angepasst. Damit gehen keine Eingriffe in Natur und Landschaft 
einher. Belange von Natur und Landschaft stehen der 5. Änderung nicht entgegen. Im Zuge 
der 3. Änderung sind umfangreiche Pflanzgebote und Erhaltensfestsetzungen getroffen 
worden. Sie werden durch diese Änderung nicht tangiert und gelten unverändert fort.  

Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB abge-
sehen. § 4c BauGB ist nicht anzuwenden.  
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4.4 Belange der Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes wird durch diese Änderung nicht tangiert. 
Die Erschließung erfolgt wie bislang auch über die Mühlenstraße. Die Zu- und Ausfahrtsbe-
reiche sind in der rechtswirksamen 3. Änderung festgesetzt. Auch die Festsetzung zur Zu-
lässigkeit von Stellplätzen und die zugrunde liegende Stellplatzkonzeption wird nicht geän-
dert. Innerhalb des Sondergebietes sind maximal 8 Stellplätze zulässig. Die planerische 
Konzeption ist darauf ausgerichtet, zur Vermeidung der Versiegelung und mit Rücksicht auf 
die Umgebung nur einen Teil der erforderlichen Stellplätze im Plangebiet zuzulassen. Die 
übrigen erforderlichen Stellplätze sollen auf dem Parkplatz an der Eichendorffstraße vor-
gehalten werden. Für die angrenzende Wohnbebauung ergeben sich somit keine nachteili-
gen Auswirkungen, da das Verkehrsaufkommen unter diesen Voraussetzungen nur sehr 
gering sein wird. Ein Stellplatznachweis ist auf Ebene der Baugenehmigung durchzuführen.  

4.5 Ver- und Entsorgung 

Das bisherige System wird beibehalten. Das Planungsgebiet ist an die zentralen Ver- und 
Entsorgungsanlagen angeschlossen.  

4.6 Belange des Denkmalschutzes 

Das Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Referat Archäologie, hat darauf hin-
gewiesen, dass aus dem Plangebiet bereits ein denkmalgeschützter archäologischer Fund-
platz bekannt ist (Rastede, FStNr. 13). Dabei handelt es sich um mittelalterliche und neuzeit-
liche Siedlungsfunde. Bei Erdarbeiten muss mit weiteren, bisher unbekannten archäologi-
schen Funden und Befunden gerechnet werden, wobei es sich um Bodendenkmale handelt, 
die durch das Nieders. Denkmalschutzgesetz geschützt sind. Sämtliche Erdarbeiten in die-
sen Bereichen bedürfen einer denkmalrechtlichen Genehmigung (§ 13 NDSchG), diese 
kann verwehrt werden oder mit Auflagen verbunden sein. Sollten zukünftig Erdarbeiten er-
forderlich werden, ist das Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Referat Archäo-
logie, erneute zu beteiligen. 

4.7 ÖPNV 

Die nächste unmittelbar am Plangebiet liegende Haltestelle ist die Haltestelle "Rastede, 
Mühlenhof". Diese wird von der vorrangig auf die Schülerbeförderung ausgerichtete Linie 
342 bedient. Die nächste von einer Regionallinie bediente Haltestelle ist "Rastede, Abzw. 
Bahnhofstr." Diese Haltestelle liegt ca. 1km entfernt. 

5. Inhalte der 5. Änderung  

Bei der 5. Änderung handelt sich um einen reinen Textbebauungsplan. Im Zuge der 5. Ände-
rung wird folgende Festsetzung getroffen: 

1.1 Sondergebiet "Dienstleistungszentrum und Wohnanlage für seelisch behinderte 
Menschen" 

a) zulässig sind: 
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- Wohnungen und Zimmer für seelisch behinderte Menschen 

- komplementäre Einrichtungen wie Sozialräume, Werkräume, Gruppenräume, Bespre-
chungsräume etc. 

- Anlagen für Verwaltung, z.B. Büros, Sekretariat, Empfangsbereiche 

- Lagerräume, Versorgungsräume (Wäsche etc.), Haustechnikräume, Hauswirtschafts-
räume 

- Cafeteria mit Küche (einschl. Vorbereitungsräume und Lagerräume der Küche) 

- Kiosk 

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal 

- die der Versorgung des Baugebiets dienenden Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO 

b) Ausnahmsweise zulässig sind: 

- Büros für soziale und medizinische Einrichtungen 

- sonstige Büros 

c) Nach § 12 (6) und (7) BauNVO sind nur bis max. 8 der für die Wohnanlage erforderlichen 
Stellplätze und/ oder Garagen innerhalb des Sondergebietes zulässig. 

6. Daten zum Verfahrensablauf 
 

 Aufstellungsbeschluss 

 Beschluss über den Entwurf und die öffentliche Auslegung der Planung 

 Öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB 

 Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB 

 

 

 

Rastede, den 

 

 

  

Bürgermeister 




